
 

S i e b t e   S a t z u n g 
 

zur Änderung der Satzung 
 

für die Übergangsheime der Stadt Lüdenscheid 
 

vom       .      .2003 
 
 
 
 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am       .      .2003 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
 
Der § 5 der Satzung für die Übergangsheime der Stadt Lüdenscheid vom 12.07.1995 wird wie 
folgt geändert: 
 
 
1. In Abs. 2 wird 9,93 € durch 9,44 € ersetzt. 
 
 
2. In Abs. 3 wird 18,50 € durch 17,22 € ersetzt. 
 
 
3. Abs. 4 Satz 4 erhält folgende Fassung: 
 
 

Die Stromkostenpauschale beträgt pro Person monatlich: 
 

a) bei Nutzung zur Unterbringung 
von Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern    14,07 €, 

 
b) bei Nutzung zur Unterbringung 

von ausländischen Flüchtlingen       14,80 €. 
 
 

Die Heizkostenpauschale beträgt pro m² monatlich: 
 

a) bei Nutzung zur Unterbringung 
von Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern     1,73 €, 

 
b) bei Nutzung zur Unterbringung 

von ausländischen Flüchtlingen         2,22 €. 
 
 

Die Wasser- und Entwässerungspauschale beträgt pro Person monatlich:  
 
a) bei Nutzung zur Unterbringung 
 von Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern    14,25 €, 

 
b) bei Nutzung zur Unterbringung 

  von ausländischen Flüchtlingen       18,90 €. 
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Die Müllpauschale beträgt pro Person monatlich: 
 

a) bei Nutzung zur Unterbringung 
 von Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern    11,22 €, 

 
b) bei Nutzung zur Unterbringung 

  von ausländischen Flüchtlingen       16,71 €. 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2004 in Kraft. 
 
 


